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Erwägungen

E. 1
Am tt.mm.2013 starb in C._____ die am tt. Oktober 1951 geborene B._____. Mit Urteil
vom 6. Februar 2014 eröffnete das Bezirksgericht Winterthur das Testament vom 27. Juni
2012. Der Berufungskläger ist Sohn der Erblasserin (act. 15). Mit Eingabe vom 22. Januar
2014 stellte der Berufungskläger beim Bezirksgericht Winterthur das Gesuch, es sei über
den Nachlass von B._____ ein öffentliches Inventar anzuordnen (act. 1). Mit Verfügung
vom 28. Januar 2014 hiess die Vo- rinstanz das Gesuch gut und beauftragte das Notariat
…-Winterthur mit der Auf- nahme des Inventars (act. 3). Das Notariat schloss das Inventar
am 30. Mai 2014 ab (act. 7). Mit Verfügung vom 12. August 2014 setzte die Vorinstanz den
Erben Frist an um zu erklären, ob sie den Nachlass vorbehaltlos oder unter öffentlichem
Inventar annehmen oder ob sie die amtliche Liquidation verlangen oder die Erb- schaft
ausschlagen wollen. Dabei wurde ihnen mitgeteilt, dass Stillschweigen als Annahme unter
öffentlichem Inventar gelte (act. 11). Im Urteil vom 25. September 2014 erwog das
Bezirksgericht Winterthur, innert Frist seien keine Erklärungen der Erben eingegangen. Es
nahm Vormerk davon, dass der Nachlass von B._____ von allen gesetzlichen Erben unter
öffentlichem Inventar angenommen worden sei (act. 13). Das Urteil wurde dem
Berufungskläger am 12. Oktober 2014 zugestellt (act. 14). Mit Eingabe vom 13. Oktober
2014 (Datum Poststempel) er- hob der Berufungskläger rechtzeitig Berufung. Er stellte
sinngemäss den Antrag, das Urteil vom 25. September 2014 sei aufzuheben und es sei
davon Vormerk zu nehmen, dass er die Erbschaft ausschlage. Als Begründung brachte er
vor, dass die Kooperation in der Erbengemeinschaft mit dem Miterben D._____, dem Ehe-
mann der Erblasserin, nicht einfach sein werde. Die vorinstanzlichen Akten wur- den
beigezogen. Das Verfahren ist spruchreif.
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E. 2
Die gesetzlichen und eingesetzten Erben können eine Erbschaft ausschlagen (Art. 566 Abs.
1 ZGB). Wird ein öffentliches Inventar aufgenommen, so werden die Erben nach Abschluss
des Inventars aufgefordert, sich binnen Monatsfrist über den Erwerb der Erbschaft zu
erklären (Art. 587 Abs. 1 ZGB). Der Erbe kann während der angesetzten Frist ausschlagen
oder die amtliche Liquidation verlan- gen oder die Erbschaft unter öffentlichem Inventar
oder vorbehaltlos annehmen (Art. 588 Abs. 1 ZGB). Gibt er keine Erklärung ab, so hat er
die Erbschaft unter öf- fentlichem Inventar angenommen (Art. 588 Abs. 2 ZGB). Darauf hat
die Vor- instanz in der Verfügung vom 12. August 2014 korrekt hingewiesen. Im Urteil
vom 25. September 2014 stellte das Bezirksgericht fest, dass insbesondere der Beru-
fungskläger innert Frist keine Erklärung abgegeben habe. Dies wird vom Beru- fungskläger
nicht gerügt. Zu Recht hat die Vorinstanz deshalb davon Vormerk ge- nommen, dass der
Nachlass von B._____ unter öffentlichem Inventar angenom- men worden sei. Nach Ablauf



der Frist kann der Berufungskläger die Erbschaft nicht mehr ausschlagen. Die Berufung ist
abzuweisen und das vorinstanzliche Ur- teil ist zu bestätigen.

E. 3
Ausgangsgemäss sind die Kosten dieses Verfahrens dem Berufungskläger auf- zuerlegen
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es wird erkannt:
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